AUF KOPFPAPIER DES UNTERNEHMENS ZU VERFASSEN

Autonome Provinz Bozen

Amt für den Europäischen Sozialfonds

Gerbergasse 69

39100 Bozen
Erklärung betreffend freigestellte Ausbildungsbeihilfen
(Art. 31 Verordnung (EU) Nr. 651/2014)
Ersatzerklärung für die Gewährung von freigestellten Ausbildungsbeihilfen, gemäß Art. 47 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28 Dezember 2000, Nr. 445

Das Unternehmen (Bezeichnung/Firmenname) _______________________________________________
mit Rechtssitz in (Adresse, PLZ, Gemeinde, Provinz) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Steuernummer _____________________________ Mehrwertsteuer-Nummer _______________________
in der Person des gesetzlichen Vertreters p.t. _________________________________________________
geboren in ________________________________________ am _________________________________
wohnhaft in (Adresse, PLZ, Gemeinde, Provinz)  ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Steuernummer_________________________________________________________________________
und bezogen auf das eingereichte Projekt mit folgendem Titel: ___________________________________
zum Zweck der Gewährung einer Ausbildungsbeihilfe gemäß Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 (veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 187/1 vom 26. Juni 2014),
im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen für Falscherklärungen, Urkundenfälschung und Gebrauch von falschen Urkunden gemäß Art. 76 DPR 445/2000, 

ERKLÄRT
der angesuchte Betrag beläuft sich auf _______________________________________________

Abschnitt A – Situation des Unternehmens
dass, gemäß Artikel 2 Paragraph 18 Verordnung (EU) Nr. 651/2014,
· sich das Unternehmen nicht in Schwierigkeiten befindet

UND VERPFLICHTET SICH
die gegenständliche Erklärung sofort neuerlich einzureichen, falls sich Änderungen der erklärten Situation ergeben, wobei dieser Abschnitt auszufüllen ist; 

Abschnitt B – Wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens

dass die vorwiegende wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens in Bezug auf die ISTAT-Klassifizierung ATECO 2025 folgende ist: (Tragen Sie die Nummer/den Code der Eintragung in das Handelsregister oder, falls nicht vorhanden, den dreistelligen Bezugscode für die vorwiegende Tätigkeit ein)

Nr. ATECO 2025: ………………………

ERKLÄRT
Abschnitt C – Unternehmensgröße
dass gemäß Anlage I Verordnung (EU) Nr. 651/2014 das obgenannte Unternehmen wie folgt eingestuft ist:
· Kleinstunternehmen
· Kleines Unternehmen
· Mittleres Unternehmen
· Großes Unternehmen
die Daten des Unternehmens folgende sind:
	Jahr (1)
	Mitarbeiter

 (JAE)
	Umsatz (€) 
	Bilanzsumme(€) 

	
	
	
	

	
	
	
	


(1) geben Sie die Daten der letzten beiden Jahre mit einem genehmigten Jahresabschluss ein 
dass andere Unternehmen zu 25% oder mehr am genannten Unternehmen beteiligt sind und/oder, dass diese Beteiligungen an anderen Unternehmen im Ausmaß von 25% oder mehr hält:

	 FORMCHECKBOX 
 nein
	
	 FORMCHECKBOX 
 ja

	
	
	(in diesem Fall füllen Sie die folgende Tabelle "Unternehmensgröße (B)” aus.)


ERKLÄRUNG: UNTERNEHMENSGRÖSSE (B)

(nur im Falle von Partnerunternehmen bzw. verbundenen Unternehmen auszufüllen)

ERKLÄRT
dass andere Unternehmen zu 25% oder mehr am genannten Unternehmen beteiligt sind und/oder, dass diese Beteiligungen an anderen Unternehmen im Ausmaß von 25% oder mehr hält:

Informationen zu den Unternehmen, welche am antragstellenden Unternehmen beteiligt sind

	Unternehmen
	Jahr 
	Jahr 

	
	Anteil %
	Mitarbeiter (JAE)
	Jahres-
umsatz
	Bilanz-
summe
	Anteil %
	Mitarbeiter (JAE)
	Jahres-

umsatz
	Bilanz-

summe

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Informationen zu den Unternehmen, an denen das Antragstellende Unternehmen beteiligt ist

	Unternehmen
	Jahr 
	Jahr 

	
	Anteil %
	Mitarbeiter (JAE)
	Jahres-

umsatz
	Bilanz-

summe
	Anteil %
	Mitarbeiter (JAE)
	Jahres-

umsatz
	Bilanz-

summe

	
	
	
	
	
	
	
	
	


ERKLÄRT
Abschnitt D – Eigenschaft der Bildungstätigkeit
dass die gesamte Ausbildung des Projektes:

· an benachteiligte Arbeitnehmer oder an Arbeitnehmer mit Behinderungen gerichtet ist (Artikel 2, Absatz 3 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014);

· nicht an benachteiligte Arbeitnehmer oder an Arbeitnehmer mit Behinderungen gerichtet ist (Artikel 2, Absatz 3 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014);

ERKLÄRT

Abschnitt E – Anreizeffekt
· dass zum Zeitpunkt der Einreichung des Finanzierungsantrages noch nicht mit dem Projekt begonnen wurde (als Projektbeginn ist der Zeitpunkt zu verstehen, in dem mit der Bildungstätigkeit gegenüber den Teilnehmern begonnen wird);

ERKLÄRT

Abschnitt F – Ziel der Bildungsmaßnahme
· dass die Maßnahme nicht auf eine Beihilfe für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausfuhren in Drittländer oder Mitgliedstaaten, insbesondere Beihilfen, die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, dem Aufbau oder dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder anderen laufenden Kosten in Verbindung mit der Ausfuhrtätigkeit zusammenhängen, ausgerichtet ist;
ERKLÄRT

Abschnitt G – Nichtbeantragung/Erhalt anderer Formen öffentlicher Beiträge/Finanzierungen

· keine andere Form der öffentlichen Beteiligung oder Finanzierung für die von diesem Antrag abgedeckte Tätigkeit zu beantragen und nicht bereits andere Formen der öffentlichen Beteiligung oder Finanzierung für dieselben förderfähigen Kosten erhalten zu haben.

ERKLÄRT

Abschnitt H – Kumulierungsbedingungen

· das Kumulierungsverbot zu beachten.

ERKLÄRT

Abschnitt I – Deggendorf Prinzip

· bewusst zu sein, dass einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, keine Einzelbeihilfen gewährt werden dürfen, ausgenommen Beihilferegelungen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen (sog. „Deggendorf Prinzip“, in Anwendung von Art. 1 Abs. 4 Buchstabe a) der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014, i.g.F., zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, gewährt);
· dass das Unternehmen, das er/sie besitzt/vertritt, nicht Gegenstand einer ausstehenden Rückforderungsanordnung aufgrund einer Entscheidung der Europäischen Kommission zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit bestimmter Beihilfen ist.

________________________________________________________________________
Information gemäß Verordnung EU 2016/679 – Datenschutz

Sämtliche persönlichen Daten, welche in Ausübung des vorliegenden Verfahrens in den Besitz der Verwaltung gelangen, werden unter Einhaltung der Verordnung EU 2016/679, sowie der geltenden nationalen Bestimmungen zum Thema Datenschutz verarbeitet. Die vollständige Information zum Datenschutz ist auf der Website des ESF unter folgendem Link https://europa.provinz.bz.it/de/home verfügbar.

Nach Einsichtnahme in die Informationen des vorhergehenden Absatzes erklärt der/die Unterfertigte, der Verwaltung die Verarbeitung der in dieser Erklärung angeführten persönlichen Daten zu erlauben. 

Ort und Datum

_________________________________
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
_________________________________

Anweisung für die Unterschrift

Die Erklärung muss auf eine der folgenden Arten unterzeichnet werden:

· durch handschriftliche Unterschrift (per Hand) unter Beifügung einer Kopie des Ausweises des Teilnehmers; ein Abbild der Signatur ist nicht zulässig;

· durch digitale Unterschrift.
� a) Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung (ausgenommen KMU, die noch keine drei Jahre bestehen, und — in Bezug auf Risikofinanzierungsbeihilfen — KMU in den sieben Jahren nach ihrem ersten kommerziellen Verkauf, die nach einer Due-Diligence-Prüfung durch den ausgewählten Finanzintermediär für Risikofinanzierungen in Frage kommen): Mehr als die Hälfte des gezeichneten Stammkapitals ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen. Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen (und allen sonstigen Elementen, die im Allgemeinen den Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr als der Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht.


Für die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ insbesondere auf die in Anhang I der Richtlinie 2013/34/EU (1) genannten Arten von Unternehmen und der Begriff „Stammkapital“ umfasst gegebenenfalls alle Agios.


b) Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften (ausgenommen KMU, die noch keine drei Jahre bestehen, und — in Bezug auf Risikofinanzierungsbeihilfen — KMU in den sieben Jahren nach ihrem ersten kommerziellen Verkauf, die nach einer Due-Diligence-Prüfung durch den ausgewählten Finanzintermediär für Risikofinanzierungen in Frage kommen):


Mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff „Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften“ insbesondere auf die in Anhang II der Richtlinie 2013/34/EU genannten Arten von Unternehmen.


c) Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen


Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger.


d) Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zurückgezahlt oder die Garantie ist noch nicht erloschen beziehungsweise das Unternehmen hat eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer noch einem Umstrukturierungsplan.


e) Im Falle eines Unternehmens, das kein KMU ist: In den letzten beiden Jahren


1. betrug der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des Unternehmens mehr als 7,5 und


2. das anhand des EBITDA berechnete Zinsdeckungsverhältnis des Unternehmens lag unter 1,0;
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